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BEGRÜNDUNG 
(1) Mit der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates werden der Verkauf, die 

Lieferung, die Verbringung und die Ausfuhr von Gütern und Technologien mit 
doppeltem Verwendungszweck an Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 
Russland oder zur Verwendung in Russland, sofern diese Güter für militärische 
Zwecke oder für militärische Endnutzer bestimmt sind, verboten. Ferner werden 
durch diese Verordnung der Verkauf solcher Güter und Technologien an bestimmte 
juristische Personen in Russland und die Erbringung von technischer Hilfe und 
anderen damit verbundenen Dienstleistungen untersagt und die Bereitstellung von 
Finanzmitteln und Finanzhilfen im Zusammenhang mit solchen Gütern und 
Technologien verboten. Darüber hinaus sind die Wirtschaftsteilnehmer danach 
verpflichtet, für den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr 
bestimmter Technologien für die Erdölindustrie in Russland eine vorherige 
Genehmigung einzuholen, und die Erbringung damit verbundener Dienstleistungen, 
die für die Erdölexploration und -förderung in der Tiefsee und der Arktis sowie bei 
Schieferölprojekten in Russland, einschließlich seiner ausschließlichen 
Wirtschaftszone und seines Festlandsockels, erforderlich sind, wird verboten. 
Ebenfalls verboten wird darin die Erbringung technischer Hilfe im Zusammenhang 
mit den in der Gemeinsamen Militärgüterliste der Europäischen Union aufgeführten 
Gütern und Technologien oder im Zusammenhang mit der Bereitstellung, 
Herstellung, Wartung und Verwendung solcher Güter. Außerdem wird durch die 
Verordnung der Zugang bestimmter russischer Finanzinstitute zum Kapitalmarkt 
beschränkt. 

(2) Mit der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates werden bestimmte Maßnahmen 
umgesetzt, die im Beschluss 2014/512/GASP des Rates vorgesehen sind. 

(3) Mit dem Beschluss (GASP) 2022/XXX des Rates wird der Beschluss 
2014/512/GASP des Rates geändert und werden weitere gezielte 
Wirtschaftssanktionen eingeführt, nachdem der Präsident der Russischen Föderation 
ein Dekret unterzeichnet hat, mit dem die „Unabhängigkeit und Souveränität“ der 
nicht von der Regierung kontrollierten Gebiete der ukrainischen Oblaste Donezk und 
Luhansk anerkannt und die Entsendung russischer Streitkräfte in das Gebiet 
angeordnet wird. 

(4) Der Beschluss (GASP) 2022/XXX des Rates verbietet die Bereitstellung von 
Finanzmitteln an Russland, seine Regierung und seine Zentralbank. 

(5) Diese Änderungen fallen in den Geltungsbereich des Vertrags, und daher sind für 
ihre Umsetzung, insbesondere zur Gewährleistung ihrer einheitlichen Anwendung in 
allen Mitgliedstaaten, Rechtsvorschriften auf Ebene der Union erforderlich.  

(6) Der Hohe Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik und die Kommission sollten 
daher vorschlagen, die Verordnung (EU) Nr. 833/2014 entsprechend zu ändern.  
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2022/0056 (NLE) 

Gemeinsamer Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES RATES 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates über restriktive 
Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine 

destabilisieren 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 215, 

gestützt auf den Beschluss (GASP) 2022/XXX1 des Rates vom XX. Februar 2022 zur 
Änderung des Beschlusses 2014/512/GASP über restriktive Maßnahmen angesichts der 
Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, 

auf gemeinsamen Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik und der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 31. Juli 2014 hat der Rat die Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive 
Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine 
destabilisieren, erlassen.  

(2) Mit der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 werden bestimmte Maßnahmen umgesetzt, die 
im Beschluss 2014/512/GASP des Rates vorgesehen sind, und der Verkauf, die 
Lieferung, die Verbringung und die Ausfuhr von Gütern und Technologien mit 
doppeltem Verwendungszweck an Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 
Russland oder zur Verwendung in Russland, sofern diese Güter für militärische 
Zwecke oder für militärische Endnutzer bestimmt sind, werden verboten. Ferner 
werden durch diese Verordnung der Verkauf solcher Güter und Technologien an 
bestimmte juristische Personen in Russland und die Erbringung von technischer Hilfe 
und anderen damit verbundenen Dienstleistungen untersagt und die Bereitstellung von 
Finanzmitteln und Finanzhilfen im Zusammenhang mit solchen Gütern und 
Technologien verboten. Darüber hinaus sind die Wirtschaftsteilnehmer danach 
verpflichtet, für den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr 
bestimmter Technologien für die Erdölindustrie in Russland eine vorherige 
Genehmigung einzuholen, und die Erbringung damit verbundener Dienstleistungen, 
die für die Erdölexploration und -förderung in der Tiefsee und der Arktis sowie bei 
Schieferölprojekten in Russland, einschließlich seiner ausschließlichen 
Wirtschaftszone und seines Festlandsockels, erforderlich sind, wird verboten. 
Ebenfalls verboten wird darin die Erbringung technischer Hilfe im Zusammenhang mit 
den in der Gemeinsamen Militärgüterliste der Europäischen Union aufgeführten 
Gütern und Technologien oder im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Herstellung, 
Wartung und Verwendung solcher Güter. Außerdem wird durch die Verordnung der 
Zugang bestimmter russischer Finanzinstitute zum Kapitalmarkt beschränkt. 

                                                 
1 ABl. L  vom , S. . 
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(3) Am 21. Februar 2022 hat der Präsident der Russischen Föderation ein Dekret zur 
Anerkennung der „Unabhängigkeit und Souveränität“ der nicht von der Regierung 
kontrollierten Gebiete der ukrainischen Oblaste Donezk und Lugansk unterzeichnet 
und die Entsendung russischer Streitkräfte in das Gebiet angeordnet. 

(4) Angesichts der ernsten Lage hat der Rat am [DATUM] den Beschluss 
2022/XXX/GASP vom XX. Februar 2022 zur Änderung des Beschlusses 
2014/512/GASP und zur Verhängung weiterer restriktiver Maßnahmen erlassen, mit 
denen die Bereitstellung von Finanzmitteln an Russland, seine Regierung und seine 
Zentralbank verboten wird. 

(5) Die Verordnung (EU) Nr. 833/2014 sollte daher entsprechend geändert werden. 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EU) 833/2014 wird wie folgt geändert:  

1. Artikel 1 Buchstabe f Ziffer iii erhält folgende Fassung: 

„iii) alle sonstigen Wertpapiere, die zum Kauf oder Verkauf solcher 
übertragbarer Wertpapiere berechtigen oder zu einer Barzahlung führen, die 
anhand von übertragbaren Wertpapieren bestimmt wird;“ 

2. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 5a 
(1) Es ist verboten, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nach dem 

[14 Tage nach dem Datum des Inkrafttretens] begeben wurden, unmittelbar oder 
mittelbar zu kaufen, zu verkaufen, Wertpapierdienstleitungen oder Hilfsdienste bei 
der Begebung zu erbringen oder anderweitig damit zu handeln, wenn sie begeben 
wurden von 

a) Russland und seiner Regierung oder 

b) der Zentralbank Russlands oder 

c) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im Namen oder 
auf Anweisung einer unter Buchstabe b aufgeführten Organisation handelt. 

(2) Es ist verboten, unmittelbar oder mittelbar Vereinbarungen zu treffen oder an 
Vereinbarungen beteiligt zu sein, die die Neuvergabe von Darlehen oder Krediten an 
die in Absatz 1 genannten juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen 
nach dem [Datum des Inkrafttretens] vorsehen. 

Das Verbot gilt nicht für Darlehen oder Kredite, die spezifisch und nachweislich zur 
Finanzierung nicht verbotener Einfuhren oder Ausfuhren von Gütern und 
nichtfinanziellen Dienstleistungen zwischen der Union und einem Drittstaat 
bestimmt sind, einschließlich der Finanzierung von Ausgaben für Güter und 
Dienstleistungen aus einem anderen Drittstaat, die zur Erfüllung der Ausfuhr- oder 
Einfuhrverträge erforderlich sind. 

(3) Das Verbot gemäß Absatz 2 gilt nicht für die Inanspruchnahme oder Auszahlung von 
Beträgen im Rahmen eines vor dem [Inkrafttreten] geschlossenen Vertrags, wenn die 
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
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a) Alle Bedingungen für diese Inanspruchnahme oder Auszahlung wurden 

i) vor dem [Datum des Inkrafttretens] vereinbart und 

ii) zu oder nach diesem Zeitpunkt nicht geändert und 

b) vor dem [Datum des Inkrafttretens] wurde ein vertragliches Fälligkeitsdatum 
für die vollständige Rückerstattung aller zur Verfügung gestellten Gelder sowie 
für die Aufhebung aller Zusagen, Rechte und Verpflichtungen nach dem 
Vertrag festgesetzt. 

Die Bedingungen für Inanspruchnahmen oder Auszahlungen nach Buchstabe a 
umfassen Bestimmungen über die Kreditlaufzeit für jede Inanspruchnahme oder 
Auszahlung, den angewandten Zinssatz oder die Berechnungsmethode für den 
Zinssatz und den Höchstbetrag.“ 

 

3. Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen nach Artikel 5 
Absatz 1 Buchstaben b und c, Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben c und d oder Artikel 5a 
Buchstaben a, b und c oder nach den Anhängen III, IV, V und VI,“ 

4. Artikel 12 erhält folgende Fassung:  

„Es ist verboten, wissentlich und vorsätzlich an Aktivitäten teilzunehmen, mit denen 
die Umgehung der in dieser Verordnung vorgesehenen Verbote bezweckt oder 
bewirkt wird, einschließlich durch Handeln anstelle einer der in den Artikeln 5 oder 
5a genannten juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen oder durch 
Handeln zu ihren Gunsten, indem die Ausnahmen nach Artikel 5 Absatz 3 oder 
Artikel 5a Absatz 2 in Anspruch genommen werden.“ 

Artikel 2 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am […] 

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident 
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